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verwendete Ausführungsmöglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis 
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstützende, fachkundige Beurteilung 
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen für die Erklärung von nichtwesentlichen Abweichungen, 
welche gemäß der Landesbauordnungen zulässig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen 
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der 
abnehmenden Stelle für den Brandschutz abzustimmen. 



Hinweis: Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur
Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde
auszuhändigen.

Ort, Datum, Stempel / Unterschrift

KONTAKT
E-Mail: anwendungstechnik@siniat.com
www.siniat.de

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle/Objekt /Gebäude:

Datum der Herstellung:

Bauteilbezeichnung (z.B. Schachtwand):

Feuerwiderstandsklasse des erstellten Bauteils:

Hiermit wird bestätigt, dass die zuvor genannte Siniat Konstruktion

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prüfzeugnisses (abP) / der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) / der Europäisch Technischen Zulassung (ETA)

Nr. 

sowie den Verarbeitungsvorschriften der Etex Building Performance GmbH hergestellt und eingebaut wurde.

Es ist eine Abweichung zum zuvor genannten Verwendbarkeitsnachweis vorhanden:

als separate Beschreibung der Abweichung durch den Fachunternehmer (nwA)

als gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Materialprüfanstalt bzw. 

eines autorisierten Ingenieurbüros für Brandschutz Nr.             /

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Tragkonstruktion, 

Verbindungsmittel oder Dämmstoff) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund* 

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichn Prüfzeugnisses 

eigener Kontrollen 

entsprechend schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

* zutreffendes bitte ankreuzen

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DES HERSTELLERS DES BAUTEILS

































































iBn#m
lnstitut für Baustoffe,

Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugn¡s

P-21021577i20-MPA BS

Mater¡alprüfanstalt
für das Bauwesen

U nterdeckenkonstruktionen der Feuenruiderstandsklasse
F 30 gemäß DIN 4102-2:1977-09 bei einseitiger Brand-
beanspruchung unten (Unterdecken-Unterseite) bzw. von
oben (Zwischendeckenbereich) als,,Unterdecke allein"

entspr. lfd. Nr. C 4.1 VenrualtungsvorschriftTechnische
Baubestimmungen (W TB) Teil C4 - Fassung Januar
2019

Bauarten zur Errichtung von Unterdecken, an die Anforde-
rungen an die Feueruviderstandsdauer gestellt werden

Etex Building Performance GmbH
Geschäftsbereich Siniat
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

01.07.2020

01 .01 .2021 bis 30.06.2025

Prüfzeugnis Nummer:

Gegenstand:

Antragsteller:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer:

Materialprüfanstalt für das Bau-

wesen (MPA BS)
Beêthovenstraße 52
D-38106 Braunschweig

Fon +49 (0)531 -391-5400

Fax +49 (0)531-391-5900

info@mpa.tu-bs.de
www.mpa.tu-bs.de

Norddeutsche LB Hannover
IBAN: DE58 2505 0000 01 06 0200 50
BIC: NOLADE2H

USt.-lD-Nr. DE183500654
Steuer-Nr.: 1 41201 122859

Notified body (0761-CPR) - Bauaufsichþ
l¡ch anerkannt für Prüfung, Überwachung
und Zertifìzierung sowie notifiziert für Prü-
fung und Zertlfìzierung.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 12 Seiten und 6

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig und unveråndert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftli-

chen Gênehmigung der MPA Braunschwe¡9. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsichtli-

chen Prüfzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.
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1.1.2

¡Bry-l#
A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den

,,Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis ,,Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

I Gegenstand und ¡dnwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die He ung
rde-von Unterdeckenkonstruktionen, die bei einseitiger Brandbeanspruchu ng von u (Unte

cken-Unterseite) bzw. von oben (Zwischendeckenbereich)der Feuenviderstandsklasse F 30 ,

Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A nach DIN 4102-2:1977-09.) angehören.

Die Unterdeckenkonstruktionen bestehen im Wesentlichen aus einer abgehängten, höhenver-
setzten Metallunterkonstruktion mit einer unterseitigen Bekleidung aus 2x12,5 mm dicken
Gipsplatten ,,Siniat LaFlamm" (Typ GKF nach DIN 18180 und Typ DF nach DIN EN 520). De-
tails sind dem Abschnitt2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entneh-
men.

.) 
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Pub-
likationen. Die Verweisungen sind an de.n jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 11 aufgeführt. Bei
datierten Verweisungen müssen spätere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikati-
onen.
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1.2 Anwendungsbere¡ch

1.2.1 Die Unterdeckenkonstruktion darf an folgende Wände angeschlossen werden, die jeweils min-
destens der Feuenruiderstandsfähigkeit des Gegenstandes nach Abschnitt 1.1 entsprechen:

raumabschließende Wände (Mindestdicke d = 100 mm) aus Mauerwerk, Beton bzw
Stahlbeton oder Porenbeton oder

1.2.2

1.2.3

Für den Anschluss der Deckenkonstruktion an andere Bauteile - z. B. tragende und nichttra-
gende Trennwände anderer Bauarten - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B.

d urch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

Die aussteifenden und unterstützenden Bauteile - einschließlich der darüber liegenden Roh-
decke bei Brandbeanspruchung von oben (Zwischendeckenbereich) - müssen in ihrer ausstei-
fenden und unterstützenden Wirkung mindestens die gleiche Feuenviderstandsfähigkeit auf-
weisen wie der Gegenstand nach Abschnitt 1.1.

Die Klassifizierungen gelten nur für nicht zusätzlich bekleidete Unterdeckenkonstruktionen.
Zusätzliche Bekleidungen der Unterdeckenkonstruktionen - insbesondere Blechbekleidungen
- können die brandschutztechnische Wirkung der Unterdecke aufheben.

1.2.4 Durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu d = 0,5 mm Dicke wird die Feuenruider-
standsdauer nicht beeinträchtigt.

1.2.5 Die Unterdeckenkonstruktion darf während der Brandbeanspruchung nur durch ihr Eigenge-
wicht belastet werden. lm Zwischendeckenbereich verlegte Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen
und ähnliches sowie Rohre, Leitungen und sonstige lnstallationen müssen an der tragenden
Deckenkonstruktion (Rohdecke) mit nichtbrennbaren Baustoffen so befestigt sein, dass die
Unterdeckenkonstruktion im Klassifizierungszeitraum nicht belastet wird (brandsichere Befes-
tigung).

1.2.6 Für den Einbau von Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Lüftungsleitungen
(Brandschutzklappen) in der Unterdeckenkonstruktion sind weitere Nachweise erforderlich,
z. B. im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmi-
gung.

1.2.7 Die Unterdeckenkonstruktionen mit Brandbeanspruchung von unten dürfen als ,,Unterdecke
allein" gemäß der folgenden Tabelle 1 ausgefüh rt werden. Die Unterdeckenkonstruktionen mit
Brandbeanspruchung aus dem Zwischendeckenbereich dürfen als ,,

der folgenden Tabelle 2 ausgeführt werden.
in" gemäß
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Tabelle 1: Klassifizierung gemäß Tabelle 1 und Benennung (Kurzbezeichnung) gemäß Tabelle 2 von
DIN 4102-2 :'1977-09,jeweils für eine Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Un-
terseite)

Die Benennung bezieht sich auf die ,,Unterdecke allein"
beliebig

Tabelle 2: Klassifizierung gemäß Tabelle 1 und Benennung (Kurzbezeichnung) gemäß Tabelle 2 von
DIN 4102-2 : 1977-09, jeweils für eine Brandbeanspruchung von oben (Zwischendecken-
bereich)

Die Benennung bezieht sich auf die ,,Unterdecke allein"
beliebig

1.2.8 Durch die klassifizierte Unterdeckenkonstruktion dürfen einzelne ele
werden, wenn der verbleibende freie Lochquerschnitt mit Gipsmörtel ode ähnlich
brandschutztechnisch wirksamen, nichtbrennbaren Material hohlraumfüllend dicht vollständig
verschlossen wird.

1.2.9 Für die Durchführung von Rohrleitungen, gebündelten elektrischen Leitungen, lnstallationska-
nälen, Kabelkanälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuenryi-
derstandsklasse durch Prüfungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z.
B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer allge-
meinen Bauartgenehmigung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, erfor-
derlich.

1.2.10 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (2.8. Bauordnung, Sonderbauvor-
schriften oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleichterun-
gen ergeben.

1.2.11 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-

9en,

¡Biltr/vr-:#

1)
2)

1)
2)

r

Zeile Bauart der Decken

Beschreibung Bezeichnung

do

lmml
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lm Zwischen-De-
ckenbereich ist

eine Dämm-
schicht

Klassifi-
zte-
rung
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1
,,Unterdecke allein"
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terdecken-kon-
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1.2.12 Aufgrund der Erklärung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV - BGBI. I

S. 94), der Chemikalien-Ozonschichtverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 190712006
(REACH), der Verordnung (EG) Nr. 127212008 (CLP) oder der Verordnung (EG) Nr.

1005/2009 unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (insbeson-
dere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklärt derAntragsteller, dass - sofern für den Handel und das lnverkehrbringen oder
die Venruendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutzzu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen
Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

2 Bestimmungen für die Bauart

2.1 EigenschaftenundZusammensetzung

Für die zu venivendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 3 zusammengestellten Anga-
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benennung
u nd des Venvendbarkeitsnachweises.

Tabelle 3: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bau

Dicke
(Nennmaß)

[mml

Rohdichte
(Nennwert)

Ikg/m3l

Bauaufsichtliche
Benennung
nach W TB

Bauprodukt/
ggf. Verwend barkeitsnachweis

12,5 nichtbrennbar

Sin iat Feuerschutzplatte
,,LaFlamm", Typ GKF nach
DIN 18180 und Typ DF nach
DIN EN 520

42-47 nichtbrennbar

lsover Mineralwolle-Brandschutz-
platte,,Protect BSP 40" nach
DIN EN 13162, Schmelz-
punkt > 1000'C nach DIN 4102-17

60

15-16 nichtbrennbar
Mineralwolle (Glaswolle) nach
DIN EN 13162, Schmelzpunkt
< 1000 'C nach DIN 4102-17

60

nichtbrennbarSiniat Fugenspachtel
nach DIN EN 13963

nichtbrennbar

b.,

Siniat Nonius-Abhängersystem
(Noniusunterteil, Justierstab und
Sicherungsklammern) nach
DIN EN 13964

ffi 
nichtbrennbar

S i n iat CD-P ro'Íil 60 127 I 27
Siniat UD-Pro'Íil 28127
nach DIN 18182-1bz¡'t.
DIN EN 14195

0,6
/'$' h/)À{

[tø'l
formität nach Tabelle 3 muss für die Anwendung gewährleistet sein

UbereinstimmungiKon-
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Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

2.2 Bestimmungen für die Ausführung

Die Unterdecke ist in ihrer Bauart entsprechend den folgenden Abschnitten und den Anlagen
zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis auszuführen.

ln der nachfolgenden Tabelle 4 sind die Konstruktionsdetails der Unterdeckenkonstruktion,
wie z. B. die Abhängung, die Wandanschlüsse, aufgeführt.

Tabelle 4: Abmessungen der Unterdecke

2.2.1 Unterkonstruktion/Abhängung

Die abgehängte Metallunterkonstruktion (höhenversetzt) muss aus in Abstän
angeordneten C-Deckenprofilen (Grundprofil) nach DIN 18182-1bzw. DIN EN 14195, Abmes-
sungen b x h xs = 60 mm x 27 mmx 0,6 mm (CD 60-06), bestehen.

Rechtwinklig zu den v. g. Grundprofilen müssen in Abständen I s 500 mm C-Deckenprofile
(Tragprofil) nach DIN 18182-1 bzut. DIN EN 14195, Abmessungen b x h x s = 60 mm x
27 mm x 0,6 mm (CD 60-06), angeordnet werden.

An den Kreuzungspunkten müssen die Tragprofile mit CD-Kreuzverbindern für CD-60-06-Pro-
file mit den Grundprofilen verbunden werden. Die Tragprofile müssen am Wandanschluss in
die UD-Randprofile eingeschoben werden. Die Grundprofile müssen am Wandanschluss auf
den UD-Randprofile aufgelagert werden.

Bezogen auf die Abhängekonstruktion gelten die Anforderungen von DIN 18168-1 bzw. DIN
18168-2.

Als Abhängung muss ein Nonius-Abhängersystem (Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN) gemäß
DIN EN 13964, bestehend aus Noniusunterteil und Nonius-Justierstab venruendet werden. No-
niusunterteil und Nonius-Justierstab sind über je zwei Sicherungsklammern miteinander zu
verbinden.

31250 mm x 2500 mm1 Plattenformat

2 Plattendicke 2x12,5 mm

3 Abstand der Abhänger

in x-Richtung (x)

in y-Richtung (y)

< 750 mm
< 850 mm

< 850 mm

< 500 mm

4 Achsabstand

der Grundprofile (y)

der Tragprofile (l)

5 Befestigu ngsabstand der U D-Randprofile

an Massivwände nach Abschnitt 1.2.1 < 500 mm

<2x60mm(
1x60mm

6

6.1

6.1.1

6.1.2

Besonderheiten

Dämmung

Brand von oben und unten

Brand nur von unten
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Das Noniusunterteil ist in das Grundprofil einzuhaken. Die Abstände der Abhänger müssen
x < 750 mm und y s 850 mm betragen.

Die Befestigung der Abhänger an der Rohdecke aus Porenbeton muss mit Porenbetondübeln
,,PBD" der Fa. Kunkel, M 6 x 10 mm (Spannungsquerschnittsfläche >20,1mm2) erfolgen.

Alternativ dürfen Dübeln aus Stahl (2. B. Stahlschrauben / Stahldübel, Nagelanker) > M6 bzw.
Ø > 6 mm (Spannungsquerschnittsfläche jeweils > 20,1 mm2) verwendet werden, die für den
Untergrund sowie die Anwendung geeignet sind und die den Angaben gültiger allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen lnstituts für Bautechnik, Berlin, bzw. einer
europäisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer europäisch technischen Bewertung (ETA)
entsprechen.

Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuenruiderstands-
dauer der Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus
Stahl der Mindestgröße M8 mit der doppelten Setztiefe (2.8.2h"r) - mindestens jedoch 60 mm
tief - und einer maximalen rechnerische Zugbelastung je Dübel von 500 N (vgl. DIN 4102-4:
2016-05, Abschnitt 11 .2.6.3) einzubauen. Die effektive Setztiefe (h*) ist der gültigen Zulassung
bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die Dübel kann als zentrische Zugbean-
spruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schrägzugbeanspruchung)
aus beiden aufgebracht werden.

Alternativ dürfen Dübel venuendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Prüfung und Beurteilung über die jeweils erforderliche Feuenryiderstandsdauer durch eine an-
erkannte Prüfstelle erbracht wurde.

Dübel sind entsprechend den technischen Unterlagen (2. B. Montagerichtlinien) und gemäß
den Vorgaben der Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen.

ln jedem Fall muss die Eignung der Dübel für den jeweiligen Untergrund und ng
auch für den kalten Einbauzustand zulässig und nachgewiesen sein. Die
kalten Ei nbauzustand gelten uneingeschränkt weiter.

2,2.2 Beplankung/Bekleidung/Befestigung

Die höhenversetzte Metallunterkonstruktion muss unterseitig mit 2 x 12,5
Gipsplatten ,,LaFlamm", Plattenformat b x I < 1250 mm x 2500 mm, bekleidet

Beide Plattenlagen sind mit den Längskanten parallel zu den Grundprofilen und mit den Quer-
kanten parallel zu den Tragprofilen anzuordnen.

Die Gipsplatten der 1. Lage und 2. Lage sind jeweils mit den Querkanten unter den v.g. Trag-
profilen dicht zu stoßen.

Die Befestigung der Beplankung an der Metallunterkonstruktion hat mit Schnellbauschrauben
nach DIN 18182-2 bzw. DIN EN 14566 zu erfolgen. Jede Lage istfürsich in der Metallunter-
konstruktion (Tragprofil) zu befestigen.

Die 1. Lage ist mit Schnellbauschrauben Ø > 3,5 mm x 25 mm, im Abstand a < 300 mm, zu
befestigen.

Die 2. Lage ist mit Schnellbauschrauben Ø > 3,5 mm x 35 mm, im Abstand a < 2Q0 mm, zu
befestigen.

Die Fugen zwischen der 1. und 2. Plattenlage sind jeweils um 500 mm in Längsrichtung und
um 500 mm in Querrichtung zu versetzen.

dicke6
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Die Fugenversatzmaße sind entsprechend Anlage 5 einzuhalten.

Kreuzfugen sind nicht zulässig.

2.2.3 Fugenausbildung

Die Fugen der ersten Plattenlage sind mit Siniat Fugenspachtel nach DIN EN 13963 zu verfül-
len. Die Fugen und Schraubenköpfe der zweiten Plattenlage sind mit Siniat Fugenspachtel
nach DIN EN 13963 zu verspachteln.

2.2.4 Dämmung

Auf die Grundprofile der abgehängten Metallunterkonstruktion sind 1 x 60 mm dicke Mineral-
wolle-Brandschutzplatten ,,Protect BSP 40" aus unbeschichteter Mineralwolle (Steinwolle) an-
zuordnen.

Die Dämmplatten sind dicht zu stoßen. Die Noniusabhänger sind durch die Mineralwolle hin-
durchzuführen.

Bei Brandbeanspruchung nur von unten darf die abgehängte Unterdeckenkonstruktion auch
ohne Dämmung ausgeführt werden. Alternativ dürfen bei Bra
Brandschutzplatten aus Mineralwolle (Glaswolle) mit einer
p > 15 kg/m3, Schmelzpunkt < 1000 "C), angeordnet werden.

ndbeanspruchung nur von unten
Dicke <2x6Q te

Bei einer zweilagigen Ausführung der Dämmschicht sind Kreuzfugen

2.2.5 Anschlüsse umgebende Bauteile

Die Unterdeckenkonstruktion darf an die in Abschnitt 1.2.1 aufgeführten Mas
schlossen werden.

BeiAnschluss an Massivwände sind U-Deckenprofile nach DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195,
Abmessungen b x h x s = 28 mm x27 mmx 0,6 mm (UD 28127-06)anzuordnen. Die v. g. UD-
Profile sind mit für den jeweiligen Untergrund und die Anwendung geeigneten Porenbetondü-
beln ,,PBD" der Fa. Kunkel, M 6 x 10 mm (Spannungsquerschnittsfläche > 20,1 tt'), in einem
Befestigungsabstand von maximal a s 500 mm zu befestigen.

Alternativ dürfen Dübel aus Stahl (2. B. Stahlschrauben / Stahldübel, Nagelanker) > M8 bzw.
Ø > 6 mm (Spannungsquerschnittsfläche jeweils > 20,1 mm2) verwendet werden, die für den
Untergrund sowie die Anwendung geeignet sind und die den Angaben gültiger allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen lnstituts für Bautechnik, Berlin, bzw. einer
europäisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer europäisch technischen Bewertung (ETA)
entsprechen.

Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuerwiderstands-
dauer der Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus
Stahl der Mindestgröße M8 mit der doppelten Setztiefe (2.8. 2h"ù - mindestens jedoch 60 mm
tief - und einer maximalen rechnerische Zugbelastung je Dübel von 500 N (vgl. DIN 4102-4:
2016-05, Abschnitt 11.2.6.3) einzubauen. Die effektive Setztiefe (h*) ist der gültigen Zulassung
bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die Dübel kann als zentrische Zugbean-
spruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schrägzugbeanspruchung)
aus beiden aufgebracht werden.
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3

Alternativ dürfen Dübel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Prüfung und Beurteilung über die jeweils erforderliche Feueruviderstandsdauer durch eine an-
erkannte Prüfstelle erbracht wurde.

Dübel sind entsprechend den technischen Unterlagen (2. B. Montagerichtlinien) und gemäß
den Vorgaben der Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen.

ln jedem Fall muss die Eignung der Dübel für den jeweiligen Untergrund und die Anwendung
auch für den kalten Einbauzustand zulässig und nachgewiesen sein. (Vorgaben für den kalten
Einbauzustand gelten u nei ngeschränkt weiter).

U bereinstimmungsnachwe¡s

Der Anwender der Bauart halzu bestätigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und die hierbei veruen-
deten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
entsprechen (Muster für diese Ubereinstimmungserklärung siehe Seite 12).

4 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach 1.1 gül-
tigen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüber hinausgehenden
Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu erfolgen.

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. lm Falle des Austausches
beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der
Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des $ l9 der Niedersächsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zuletztgeändert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersächsischen Bauordnung vom
12. September 2018 (Nds. GVBI. Nr. 1212018, S. 190-196) in Verbindung mit der Veruvaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen (W TB) gemäß RdErl. d. MU vom 21.01.2019 (Nds.

6

nder



MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 10 lAllgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nl.P-21021577120-MPA BS vom

0't.07.2020 ¡BffiHM

i n dtr&ta sci4ìa-¿l

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
lprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden

/

þ4L.<-t^-*
Dipl.-lng. Thorsten Mittmann

Stellv. Leiter der Prüfstelle

Verzeichnis der mitgeltenden Normen

Linda Schild, M. Sc
Sachbearbeiterin

siehe folgende Seite



MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 1 1 | Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-21021577120-MPA BS vom

01.07.2020

Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18180:2014-09
DIN 18181:2014-09
DIN 18182-1:2015-11

DIN 18182-2:2010-02

DIN 41Q2-17:1990-12

DIN 4102-4:2016-05

DIN EN 13162:2015-04

DIN EN 13963:2014-09

DIN EN 14195:2015-03

DIN EN 14566:2009-10

DIN EN 52Q:20Q9-12

¡Bffilfm

Gipsplatten - Arten und Anforderung
Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus
Stahlblech
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbau-
schrauben, Klammern und Nägel

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mi-
ne ralfaser-Dä m m stoffe n - Beg riffe, Anforderu n g en, Prüfu ng

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren

Metall-Unterkonstruktionsbauteile für Gipsplatten-Systeme - Begriffe,
Anforderungen u nd Prüfverfahren

Mechan ische Befestig ungsmittel für Gipsplattensysteme - Beg riffe, An-
forderu ngen und Prüfverfahren

Gipsplatten- Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
Venvaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (W TB), veröf-
fentlicht im Niedersächsischen Ministerialblatt (jeweils gültiger Rund-
erlass des Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen
Niedersachsen)
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(Diese Bescheinigung ist dem Bauh
zuhändigen.)
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Muster für

Übereinstimmu ngserktäru ng

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Unterdeckenkonstruktionen hergestellt
hat

Baustelle bzw. Gebäude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse F 30

Hiermit wird bestätigt, dass die Unterdeckenkonstruktionen hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses Nr. P-21021577/20-MPA BS der Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, vom 01.07.2020 hergestellt und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses .)

- eigener Kontrollen 
.)

entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

.)

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

an die zuständige Bauaufsichtsbehörde aus-

) Nichtzutreffendes streichen



U nterdeckenkonstruktionen
der Feuenruiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2:1977-09

Brandbeanspruchung von oben und unten
Perspektive

Anlage l zum

abP Nr.:
P-21021577/20-MPA BS

vom 01 .07.2020

mm



Grundprofil längs zur Massivwand

s 150

Grundprofil quer zur Massivwand

< 1 /2 Grundprofilabstand

< 1/2 Abhängerabstand

< 150

< 850

Gru ndprofilabstand

s 750

Abhängerabstand

< 500
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U nte rdec ke n konstru kt¡ one n
der Feuenruiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2: 1977-09

Brandbeanspruchung von oben und unten
Anschluss Massivwand

Anlage 2 zum

abP Nr.:
P-21021577/20-MPA BS

vom 01 .07.2020

Trag p rofilabstand

Alle
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U nte rdeckenkonstru ktionen
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2: 1977-09

Perspektive
Brandbeanspruchung nur von unten

Anlage 3 zum

abP Nr.:
P-2102t577l20-MPA BS

vom 01 .07.2020

mm



Grundprofil längs zur Massivwand

< 1 /2 Grundprofilabstand

s 150

Grundprofil längs zur Massivwand

< 1/2 Abhängerabstand

s 150

< 850

Grundprofilabstand
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< 750

Abhängerabstand
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s 500

Trag profilabsta nd

lrt
lr

t

\/

9o
I

U nterdecken konstru kt¡one n
der Feueruviderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2: 1977-09

Brandbeanspruchung nur von unten
Anschluss Massivwand

Anlage 4 zum

abP Nr.:
P-21021577i20-MPA BS

vom 01 .07.2020

m



Schematische Darstellung der Plattenlagen ohne Profil

s00

max. Plattenmaß : 2500 x 1250 mm Fugenversatz in den Lagen = 500 mm

Fugenversatz zwischen den Lagen
Längsfuge = 500 mm
Ouerfuge = 500 mm
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Die erste Plattenlage wird mit Siniat
Fu genspachtel verfüllt.

Die zweite Plattenlage (inkl. Schraubenköpfe) wird
mit Siniat Fuoenspachtel verspachtelt.
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U nterdecken konstru kt¡onen
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 41Q2-2: 1977-09

Brandbeanspruchung von oben und unten
Plattenanordnung

Anlage 5 zum

abP Nr.:
P-21021577/20-MPA BS

vom 01 .07.2020



Siniat LaFlamm db, d = 12,5 mm (Typ GKF nach DIN 1 8180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520)

Siniat Fugenspachtel nach DIN EN 139ó3

C-Decken p r ofil 27 I 60 / 27 /0,6

U-Deckenp r ofil 27 /28 / 27 /0,6

CD-Kreuzverbinder nach DIN EN 139ó4

CD-Noniusabhänger nach DIN EN 139ó4

Schnellbauschraube ¿ 3,5 x 25 mm, Abstand < 300 mm

Schnelibauschraube > 3,5 x 35 mm, Abstand < 200 mm

Pordenbetondübel Mó x 10 mm, Abstand s 500 rnm

Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000 "C, "lsover Protect BSP 40", d = ó0 mm

I ù.
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abP Nr.:

P-21021577/20-MPA BS

vom 01 .07.2020

An
U nterdecke nkonstruktionen

der Feuenryiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2: 1977-09

Positionsliste
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